
Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 6

Sanierung der stillgelegten Schiessanlagen
Kredit; Direktion Umwelt und Landschaft

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

In der Gemeinde Köniz befinden sich in Thörishaus, Gasel, Oberscherli, Niederscherli, Nieder-
wangen und Köniz stillgelegte 300-Meter-Schiessanlagen (siehe die Übersicht und den Über-
sichtsplan, Beilage 1 und 2). Die Gemeinde ist (ausser bei der Anlage in Niederwangen) Inha-
berin oder Eigentümerin der entsprechenden Anlagen und Grundstücke, auf denen sie stehen.

Die Standorte der Schiessanlagen sind in gewissen Bereichen übermässig mit Schadstoffen
belastet. Belastete Standorte müssen je nach Lage innerhalb von bestimmten Zeiträumen sa-
niert werden. Teilweise können sie vorübergehend durch Zäune gesichert und die Sanierung
mit dieser Massnahme aufgeschoben werden. Werden die Sanierungen erst längerfristig vor-
genommen, müssen die Inhaber die belasteten Bereiche mit Zäunen sichern, so dass Mensch
und Tier durch die Schadstoffe nicht gefährdet werden.

Für die Umzäunung einiger Anlagen hat der Gemeinderat am 20. August 2008 einen Kredit von
Fr. 25'600.00 bewilligt. Nach Überprüfung der Unterlagen und Rücksprache mit dem Kanton hat
sich in der Zwischenzeit jedoch gezeigt, dass der Kostenanteil der Gemeinde an einer Sanie-
rung viel geringer ausfällt, als ursprünglich angenommen. Die der Gemeinde für Sanierungen
anfallenden Kosten sind nicht sehr viel höher als die Ausgaben für die Erstellung von Zäunen
und die notwendigen Begleitmassnahmen.

Mit dem vorliegenden Antrag wird dem Parlament daher vorgeschlagen, anstelle der Erstellung
von Zäunen über die nächsten Jahre etappiert die Sanierung der stillgelegten 300-Meter-
Schiessanlagen in Angriff zu nehmen. Dieses Vorgehen drängt sich einerseits mit Blick auf die
daraus resultierende Kostenersparnis auf. Es führt aber auch dazu, dass heute nicht nur mini-
male Sicherungsvorkehrungen getroffen und die Lösung des eigentlichen Problems aufgescho-
ben wird, sondern dass die verseuchten Böden saniert und die bestehenden Gefahren für
Mensch und Tier definitiv beseitigt werden. Für dieses Vorgehen spricht schliesslich auch, dass
die Sanierung aller stillgelegter Schiessanlagen (ausser Mülimatt Köniz) bereits im IAFP vorge-
sehen ist. Die Anlage Mülimatt wurde erst im Herbst 2008 auf Schadstoffe hin untersucht und
ist deshalb noch nicht im Altlastenkataster vermerkt. Aus diesem Grund wurde auch noch kein
Betrag im IAFP für ihre Sanierung eingestellt.

In den Jahren 2009 bis 2011 sind in der Investitionsplanung Bruttokosten von Fr. 890'000.– für
die Sanierung der Schiessanlagen vorgesehen. Infolge der höheren Drittbeiträge sollten die
Nettobeiträge der Gemeinde nur noch Fr. 153'400.– betragen. Damit liegen sie wesentlich unter
den budgetierten Nettobeiträgen im Investitionsplan von Fr. 540'000.–. Deshalb kann auf eine
Kompensation verzichtet werden.
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1.1 Schadstoffbelastung bei Schiessanlagen: Grundsätzliches

Infolge des Schiessbetriebs werden mit den Geschossen Schadstoffe in die Umwelt ausgetra-
gen, die auf lange Zeit im Erdreich verbleiben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Blei
und Antimon. Der Antimonanteil beträgt etwa 2 bis 5% des Bleigehalts. Antimon ist ähnlich giftig
wie Blei, wird aber leichter aus dem Boden ausgewaschen. Bereits geringe Gehalte im Trink-
wasser sind für Menschen gesundheitsgefährdend. Gefahr besteht auch für Menschen durch
Kontakt mit verseuchtem Boden und für Tiere durch dessen Beweidung. Besonders gesund-
heitsschädigend sind dabei nicht nur die sichtbaren Geschosse und Geschossteilchen, sondern
in erster Linie die von Auge kaum oder nicht erkennbaren Blei-Mikropartikel. Wenn Blei in zu
grosser Menge von Lebewesen aufgenommen wird, schädigt es die Gesundheit (verminderte
Leistungsfähigkeit, chronische Organschäden, Kreislaufkollaps).

Berechnungen haben gezeigt, dass bei hohen Blei-Konzentrationen im Erdreich das natürliche
Absorptionsvermögen des Untergrunds aufgezehrt wird, und dass Blei auch nach langer Zeit
noch zu Grundwasserbelastungen führen kann.

1.2 Schadstoffbelastung bei Schiessanlagen: Der Kugelfang

Am stärksten ist durch die Geschosse naturgemäss der Kugelfang belastet. Durch zersplitterte
und abgeprallte Geschosse ist meist aber auch der Boden in der näheren Umgebung des Ku-
gelfangs betroffen.

Um den Kugelfang einer Schiessanlage lassen sich typischerweise verschieden stark belastete
Bereiche abgrenzen (Abbildung 1). Die dargestellte Abgrenzung der Bereiche richtet sich nach
einer Vollzugshilfe des Bundes (EMD und BUWAL 1997: Wegleitung Bodenschutz- und Entsor-
gungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen), die sich auf die Ergebnisse von Bodenuntersu-
chungen bei einer grösseren Anzahl von Schiessanlagen stützt. Je nach lokalen Besonderhei-
ten und der Geschichte einer Schiessanlage (Verlegung von Kugelfängen, Verstossen von Wäl-
len, etc.) kann die Ausdehnung der Belastungen mehr oder weniger von diesen typischen Ver-
hältnissen abweichen.

Abbildung 1: Typische Belastungsbereiche des Erdreichs um den Kugelfang von Schiessanla-
gen gemäss EMD und BUWAL (1997).

Der Bereich A (eigentlicher Kugelfang) weist erfahrungsgemäss sehr starke Belastungen des
Erdreichs auf (Bleikonzentrationen über 1'000 mg/kg Boden), die bis in den Untergrund reichen
können. Die Grenze der zulässigen Konzentration beträgt weniger als 300mg/kg Boden. Der
Bereich A muss saniert, oder mit einem Zaun gesichert werden.

Im Bereich B sind die Bodenbelastungen immer noch so hoch, dass eine Gefährdung von
Mensch und Tier nicht ausgeschlossen werden kann. Die Bleikonzentrationen liegen dort zwi-
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schen 300 und 1000 mg/kg Boden. Im Bereich B ist deshalb nur eine eingeschränkte Nutzung
der Fläche erlaubt. Wird im Kanton Bern eine Anlage saniert, muss der Bleigehalt danach unter
300mg/kg Boden sein, deshalb muss auch der Bereich B gesäubert werden.

1.3 Handlungsbedarf in der Gemeinde Köniz

Im Einschlagbereich der Kugelfänge der stillgelegten 300m-Schiessanlagen auf dem Gemein-
degebiet von Köniz wurden Kontaminationen von über 1'000 mg Blei/kg Boden analysiert
(Richtwert: < 50 mg Blei/kg Boden gelten im Kanton Bern als unbelastet).

Die Kantone haben gemäss der massgebenden Umweltgesetzgebung Bodenbelastungen zu
überwachen, wo solche feststehen oder zu erwarten sind. Stellt ein Kanton fest, dass Bodenbe-
lastungen die gesetzlich festgelegten Richtwerte übersteigen und eine Gefährdung darstellen,
schränkt er die Nutzung des Bodens so weit ein, dass die Gefährdung nicht mehr besteht

1
. Dies

hat der Kanton Bern gegenüber der Gemeinde Köniz getan, indem er sie zur Errichtung von
Sicherheitszäunen aufgefordert hat.

Standorte, die zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder bei denen die konkrete
Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen, sind sanierungsbedürftig. Sie stellen Alt-
lasten dar. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass Altlasten saniert werden

2
. Die Kantone

legen die Dringlichkeit für die Durchführung von Sicherungs- und Sanierungsmassnahmen auf-
grund von verschiedenen Kriterien fest

3
. Der Kanton Bern stützt sich auf Kriterien, die in Beilage

3 ersichtlich sind. Gestützt auf diese Kriterien ist die Sanierung der Anlagen Thörishaus und
Gasel 1 unverzüglich vorzunehmen.

Ergänzung zu Beilage 3:
Für die Stillegung oder Umrüstung der weiterbetriebenen Schiessanlagen auf künstliche Kugel-
fänge wurde die Frist vom 01.11.2008 bis 2012 verlängert. Auch die Frist für Sanierungen wur-
de bei Kategorie 1 auf 2012 und bei Kategorie 2 auf 2020 verlängert. Würde die Gemeinde sich
aber an diesen neuen Terminen orientieren, verliert sie den Kostenvorteil, der durch die Einspa-
rung der Zäune entsteht, denn bei so langer Verzögerung ist eine Sicherung (Umzäunung) der
Anlagen unumgänglich.

Über die erwähnten Vorgaben hinaus bestehen bei den Schiessanlagen Niederscherli und Thö-
rishaus auch vertragliche Verpflichtungen:

Die Gemeinde hat mit den Eigentümern der Scheibenstand-Parzelle in Niederscherli am 11./27.
Mai 1909 einen Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen, der ihr das Recht einräumt, ein Schei-
benhaus zu errichten. Für den Fall, dass das Scheibenhaus nicht mehr zweckgemäss benutzt
wird, sieht der Vertrag vor, dass dieses von der Gemeinde oder dem Schützenverein abzubre-
chen und die Parzelle wieder zu verebnen ist. Gleiches wurde am 15./18. Mai 1909 mit den
Eigentümern der Parzelle vereinbart, auf der das Schützenhaus mit Schiessstand errichtet wer-
den durfte.

Mit den Eigentümern der Scheibenstand-Parzelle bei der Schiessanlage Thörishaus wurde am
28. Oktober 1926 unter anderem ein Baurecht vereinbart. Der Vertrag umfasst die Abmachung,
dass der ursprüngliche Zustand des Grundstückes auf Verlangen der Dienstbarkeitsbelasteten
wieder herzustellen ist, wenn die Anlage den Charakter einer öffentlichen Schiessanlage verlie-
ren sollte. Die Gemeinde wurde bereits 2005 vom Grundeigentümer zur Wiederherstellung auf-
gefordert.

1
Art. 34 Umweltschutzgesetz (USG, SR 841.01), Art. 9 der Verordnung über Belastungen des

Bodens (VBBo, SR 814.12)
2

Art. 32c USG, Art. 1 ff. der Altlasten-Verordnung (AltlV, SR 814.680), Art. 3 des Gesetzes über
die Abfälle (AbfG, BSG 822.1)
3

Art. 9 und Art. 14 AltlV, Ar. 8 VBBo
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1.4 Zuständigkeit für die Umsetzung und Finanzierung der Sanierungsmassnahmen

Abgesehen von der Schiessanlage Niederwangen ist die Gemeinde Köniz Eigentümerin oder
Inhaberin der belasteten Standorte bei den stillgelegten 300m-Schiessanlagen auf ihrem Ge-
meindegebiet. Ihr fällt daher von Gesetzes wegen die Aufgabe zu, die notwendigen umwelt-
rechtlichen Massnahmen zu treffen. So hält die Altlasten-Verordnung ausdrücklich fest: Sanie-
rungsmassnahmen sind vom Inhaber oder der Inhaberin eines belasteten Standortes durchzu-
führen

4
.

Für die Finanzierung dieser Massnahmen gilt jedoch das Verursacherprinzip: Die Kosten trägt
nicht zwingend, wer die Massnahmen durchführen muss, sondern wer diese verursacht hat

5
.

Somit werden neben dem Gemeinwesen auch die Schützenvereine kostenpflichtig, die einen
massgeblichen Teil der Bodenbelastung durch das Sportschiessen verursacht haben.

Bei der stillgelegten Schiessanlage in Niederwangen sind die Feldschützen Wangental Inhaber
der Schiessanlage und Eigentümer der kontaminierten Scheibenstandparzelle. Die notwendi-
gen Sanierungsmassnahmen sind somit vom Schützenverein durchzuführen und vorzufinanzie-
ren. Schwierig abzuschätzen ist, wie die Aufteilung der Kosten festzulegen ist. Die Schiessan-
lage ist zwar im Besitz des Schützenvereins, die Gemeinde ist nicht Inhaberin. Sie wurde je-
doch wie die Anlagen im Besitz der Gemeinde für das obligatorische ausserdienstliche Schies-
sen verwendet, für welches grundsätzlich die Gemeinden die Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen und zu unterhalten haben

6
.

Es scheint daher problematisch, keinen Kostenanteil an die Sanierungskosten zu leisten und
die Feldschützen Wangental gegenüber denjenigen Schützenvereinen zu benachteiligen, die
auf gemeindeeigenen 300m-Anlagen schossen. Das zuständige Amt für Wasser und Abfall
(AWA) hat sich mehrfach dahin geäussert, dass Schützenvereine, Eigentümer von 300m-
Schiessanlagen, die auch dem aussermilitärischen Schiessen gedient haben, nicht benachtei-
ligt werden sollen. Es wird daher beantragt, auch an die Sanierung der Schiessanlage Nieder-
wangen denjenigen Kostenanteil zu leisten, der der Gemeinde anfallen würde, wenn sie Inha-
berin der Anlage wäre, nämlich 13% der geschätzten Gesamtkosten von Fr. 225'000.–, ausma-
chend Fr. 29'250.–.

Die Aufteilung von Sanierungskosten bei stillgelegten Schiessanlagen wird daher wie folgt ge-
handhabt:
 Bei stillgelegten Schiessanlagen leistet der Bund Abgeltungen von 40% an die notwendigen

Sanierungskosten im oben dargestellten Bereich A
7
.

 Die restlichen Kosten im Bereich A werden im Kanton Bern aktuell zu 80% auf die Schiess-
vereine und zu 20% auf die Inhaber aufgeteilt. Können Schiessvereine nicht ermittelt wer-
den oder sind sie zahlungsunfähig, so kommt der Kanton für die entsprechenden Kosten
auf

8
.

 Die Kosten der Sanierung der Fläche B betragen nach Aussagen von Experten weniger als
10% der Gesamtkosten. Davon müsste die Gemeinde wiederum 20% übernehmen, die
Schiessvereine 80%.

 Gesamthaft wird daher mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde von gesamthaft 13%
gerechnet.

Nachfolgende Grafik zeigt die, im Kanton Bern zurzeit gültige, Kostenverteilung der Sanierung
im Bereich A.

4
Art. 20 AltlV

5
Art. 2 und 32d Abs. 1 USG

6
Art. 133 Militärgesetz (MG, SR 510.10)

7
Art. 32e Abs. 3 Bs. c und Abs. 4 USG

8
Art. 32d Abs. 3 USG
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1.6 Für die Sanierungen vorzuschiessende und zu übernehmende Kosten: Vergleich mit
den Kosten für die Erstellung von Sicherheitszäunen

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Gesamtkosten einer Sanierung, den Anteil der Gemeinde
an den Sanierungskosten und schliesslich zum Vergleich die für die Erstellung von Sicherheits-
zäunen anfallenden Ausgaben auf.

Tabelle 2: Zusammenstellung Kosten Sicherung (Zaun) und Kosten Sanierung

Sicherung Sanierung

Nr. Schiessanlage
Kosten
Zaun

Unterhalt/
Mähen

für 10 Jahre

Kosten
Sanierung

Anteil
Gemeinde

bei 13%

im Investi-
tionsplan

1
Thörishaus,
Grafenried

Fr. 11'700 Fr. 9'000 Fr. 200'000 Fr. 26'000 2009

2 Gasel 1 Fr. 16'350 Fr. 9'000 Fr. 170'000 Fr. 22'100 2009

3
Oberscherli,
Hubelacher

Fr. 9'750 Fr. 9'000 Fr. 200'000 Fr. 26'000 2010

4 Niederscherli Fr. 10'750 Fr. 9'000 Fr. 195'000 Fr. 25'350 2010

5 Niederwangen Fr. 17'450 Fr. 9'000
Kein Vor-

schuss durch
Gemeinde

Fr. 29'250 2011

6 Köniz, Mülimatt Fr. 17'650 Fr. 9'000 Fr. 190'000 Fr. 24'700
noch nicht
im IAFP

Total: Fr. 83'650 Fr. 54'000 Fr. 984'250 153'400

Total Ausgaben Zaun &
Unterhalt (für 10 Jahre)

= Fr. 137'650
Total Ausgaben
(Gemeinde) Sanierung

= Fr. 153'400

Zu den Zaunkosten kommen noch die mühsamen Verhandlungen mit den betroffenen Parzel-
lenbewirtschaftern. Die Installation der Zäune stösst bei den Besitzern der von Belastung und
Umzäunung betroffenen Nachbarparzellen z. T. auf grossen Widerstand, da die Nutzung der
Parzellen eingeschränkt oder verunmöglicht wird und grundsätzlich eine Sanierung der belaste-
ten Flächen gewünscht wird. Wird das kontaminierte Land nämlich nach Vorschrift eingezäunt,
verlieren die Bewirtschafter Land, das nicht mehr als Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt,
und somit entfallen zusätzlich zu der Fläche die Subventionen. Für diesen finanziellen Verlust
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müsste mit den Bewirtschaftern eine Lösung gefunden werden, die eventuell eine finanzielle
Entgeltung von der Gemeinde an die Bewirtschafter bedeutet.

Es zeigt sich, dass sich die Endkosten für die Sanierung der stillgelegten 300m-Schiessanlagen
(Nr. 1-6) für die Gemeinde voraussichtlich auf weniger als Fr. 153'400 belaufen. Unwesentlich
mehr als für die Erstellung von Zäunen, wo noch nicht einzuschätzende zusätzliche Kosten
anfallen könnten. Die Sanierung ist deshalb bereits aus finanzieller Perspektive das richtige und
konsequente Vorgehen. Gleichzeitig könnte darauf verzichtet werden, heute minimale Siche-
rungsvorkehrungen zu treffen und die Lösung des eigentlichen Problems aufzuschieben. Die
verseuchten Böden könnten so saniert und die bestehenden Gefahren für Mensch und Tier
definitiv eliminiert werden. Auch den bestehenden vertraglichen Verpflichtungen könnte so
Rechnung getragen werden.

2. Projekt (Umschreibung des Geschäftes)

Die stark kontaminierte Fläche eines Kugelfangs (siehe Abb. 1) stellt ein Gefahrenpotential für
Mensch und Tier dar und ist eine Altlast, die aus Gründen der Sicherheit und Haftung saniert
werden muss, oder zumindest mit einer stabilen Umzäunung zu sichern ist.

Als vorbildliche Handlung saniert die Gemeinde die stillgelegten 300m-Schiessanlagen in Etap-
pen (Tabelle 2) in den nächsten drei Jahren (2009 - 2011), damit eine uneingeschränkte Nut-
zung der Flächen wieder möglich ist. Bei einer zügigen Umsetzung der Sanierungsmassnah-
men kann nach Aussage des für die Sicherung und Sanierung zuständigen Amts für Wasser
und Abfall des Kantons Bern auf eine temporäre Umzäunung verzichtet werden, deshalb der
relativ enge Zeitplan für die Sanierungen.

Aus den Projektblättern (Beilage 4) ist ersichtlich, wie die Kosten der einzelnen Anlagen für die
Sanierung aufgeteilt werden. Diese, noch gültigen Offerten wurden von der Firma Berin GmbH
2007 erstellt und sind ca. 30% günstiger als andere Anbieter für Sanierungen von Altlasten.

3. Finanzielles

Die gesamten Kosten von Fr. 984'250 beinhalten auch einen Anteil interner Personalkosten von
Fr. 30'000 (Fr. 5'000 pro Anlage), die in den 10% Unvorhergesehenes der Kostenschätzung
enthalten sind. Der gesamte Betrag wird von der Gemeinde vorfinanziert. Es kann mit Beiträgen
von Bund und Verhaltensstörern (wenn diese nicht zahlungsfähig sind, dem Kanton) gerechnet
werden. Siehe auch Abschnitt 1.5.

4. Termine

Sobald der Kredit gesprochen wird, können die Aufträge zur Sanierung der Anlagen gestaffelt
ab Mitte 2009 eingeleitet werden.

Wie in Beilage 3, Tabelle 1 aufgezeigt wird, ist die Sanierung der 300m-Schiessanlage Thöris-
haus dringend auszuführen. Die 300m-Schiessanlage Gasel 1 steht der obigen Sanierung in
Dringlichkeit nur wenig nach. Die restlichen Anlagen werden in weiteren Etappen in den nächs-
ten Jahren saniert.

5. Folgen bei Ablehnung des Geschäftes

Werden die Schiessanlagen nicht saniert, werden weiterhin Mensch und Tier der Gefahr einer
Blei- und/oder Antimonkontamination ausgesetzt. Als minimale Handlung seitens der Gemein-
de, müssen
 die 300m-Schiessanlagen Thörishaus und Gasel 1 (Kategorie 1) unverzüglich saniert wer-

den.
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 die Anlagen Oberscherli, Niederscherli, Niederwangen und Köniz mit Zäunen gesichert
werden.

Die Einsparungen von über Fr. 137'650, die durch eine Sanierung aller Anlagen, statt Umzäu-
nung entstehen, würden auf Fr. 46'050 reduziert.

Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die Sanierungskosten in Zukunft verteuern, was höhere
Beiträge seitens der Gemeinde bedeutet.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Für die Sanierung aller stillgelegten 300-Meter-Schiessanlagen auf Gemeindegebiet Köniz wird
ein Kredit von Fr. 984'250 zur Vor- und Teilfinanzierung der Sanierung der betroffenen Anlagen
bewilligt. In der Summe enthalten sind Fr. 30'000 interne Personalkosten (Fr. 5'000 pro Anlage).
Der Kredit geht aufgeteilt zu Lasten folgender Rubriken:
 730.503.3751, Schiessanlage Thörishaus Fr. 200'000
 730.503.3508, Schiessanlage Gasel 1 Fr. 170'000
 730.503.3562, Schiessanlage Oberscherli Fr. 200'000
 730.503.3555; Schiessanlage Niederscherli Fr. 195'000
 730.503.3651, Schiessanlage Niederwangen Fr. 29'250
 730.503.3209, Schiessanlage Köniz, Mülimatt Fr. 190'000

Köniz, 11. März 2009

Der Gemeinderat

Beilagen

1. Übersicht der Anlagen
2. Übersichtsplan
3. Vollzug im Kanton Bern
4. Objektblätter
5. Folgekosten



Nummer Sanierung Schiessanlage Typ Betrieb Besitzer Zaun
Boden

gesichert

Finanzierung Gde

Jahr / IAFP

Gewässer-

schutzbereich

Kategorie 

nach Kt. 

Bern

1 2009 Thörishaus, Grafenried 300m ausser
Privat / Gmd  

Dienstbarkeit
nein nein 2009 / 200'000 S2 1

2 2009 Gasel 1 300m ausser Gmd / Privat nein nein 2009 / 170'000 Au 1

3 2010 Oberscherli, Hubelacher 300m ausser
Privat / Gmd  

Dienstbarkeit
nein nein 2010 / 120'000 B 2

4 2010 Niederscherli 300m ausser
Privat / Gmd  

Dienstbarkeit
nein nein 2010 / 200'000 B 2

5 2011 Niederwangen 300m ausser Privat nein nein 2011 / 200'000 Au 2

6 unklar
Mülimatt (kein Eintrag 

Altlastenkataster)
300m   ausser Gmd nein nein ? B 2

7 unklar
Rüti-Buechliholz (kein Eintrag 
Altlastenkataster)

Kurzdistanzschiessen ausser Privat nein nein - B 2

8 unklar Schliern, Bachtele Pistolen ausser Privat nein nein - B, Bodenanalyse 2

9 unklar Scherlibach ? ausser Privat nein nein - Au, Bodenanalyse ?

10 OK Bubenberg, Louelenacker 135m Gewehr-Kurzdistanz in Betrieb Privat ja nein - B 2

11 unklar Platten 300m In Betrieb Gmd / Privat nein nein - B 2

12 unklar Platten 25/ 50m In Betrieb Gmd / Privat ja ja - B 2

13 OK Oberwangen, Stahlengasse Kurzdistanzschiessen in Betrieb Privat ja ja - Au 2

14 OK Oberwangen, Viehschauplatz Pistolen in Betrieb Polizei / Privat ja ja - Au 2

15 unklar Gasel 2, hinter Bahnhof 50m / Kleinkaliber In Betrieb Privat nein nein - B 2 (1)

16 unklar Scherligraben Kurzdistanzschiessen In Betrieb Privat nein nein - B, nahe Au 2 (1)

17 OK Thörishaus, Schorrgasse Kleinkaliberstand In Betrieb Privat ja ja - Au 2

18 OK Nesslerenwald Kleinkaliberstand In Betrieb Privat ja ja - B 2

19 OK Gummersloch 300m In Betrieb Gmd Kehrsatz ja nein - B 2

B =   Übriger Schutzbereich

Zusammnenstellung SA (in Betrieb/ ausser Betrieb) in der Gemeinde Köniz

Au = Abfluss unterirdisch, nutzbare unterirdische Gewässer
S2 = Schutzzone der öffentlichen Trinkwasserfassungen 

OK = Sicherung und Sanierung z.Z. nicht nötig

Legende zu Gewässerschutzbereichen:
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8  Platten 
300m

2  Gasel 1 
300m

17  Mülimatt 
300

9  Platten 
25/50m

16  Gummersloch 
300m

5  Niederwangen 
300m

4  Niederscherli 
300m

13  Scherligraben 
50m

18  Bachtelen 
Pistolen

19  Scherlibach 
unbekannt

1  Thörishaus Grafenried
300m

3  Oberscherli Hubelacher
300m

12  Gasel 2 
50m, Kleinkaliber

15  Nesslerenwald 
Kleinkaliber

6  Rüti-Buechliholz 
Kurzdistanz

11  Oberwangen Viehschauplatz
Pistolen

10  Oberwangen Stahlengasse
Kurzdistanz

14  Thörishaus Schorrgasse
Kleinkaliber

7  Bubenberg Louelenacher 
135m, Kurzdistanz

Schiessanlagen auf Gemeindegebiet

Legende

Betriebsart

" in Betrieb

" ausser Betrieb

Gewässerschutzbereich

! S2

! Au

! B
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Vollzug im Kanton Bern  
Im Kanton Bern wird davon ausgegangen, dass bei jeder Schiessanlage ein Handlungsbedarf 
besteht. In der folgenden Tabelle ist zusammengestellt, was getan werden muss oder kann, um 
den Anspruch auf Bundesbeiträge zu sichern. Wichtigstes Ziel ist es, mindestens die Bundesbei-
träge für alle Schiessanlagen mit hohem Handlungsbedarf zu sichern, da bei diesen Anlagen die 
Sanierungskosten in jedem Fall anfallen werden. 
 
Schiessanlagen (SA) SA der Kategorie 1 mit  

hohem Handlungsbedarf 
SA der Kategorie 2 mit  
normalem Handlungsbedarf 

Standorte - in Grundwasserschutzzonen,  

- im Uferbereich von Oberflächen-
gewässern,  

- in oder in der Nähe von Sied-
lungsgebieten; 

- bei denen eine Strasse oder ein 
Weg unmittelbar vor dem Kugel-
fang oder zwischen Zeigergraben 
und Kugelfang verläuft. 

Übrige Standorte, von denen keine 
erhöhte Gefahr oder Beeinträchti-
gung für die Umwelt ausgeht. 

Massnahmen bei  

stillgelegten SA 

SA müssen in den nächsten 10 Jah-
ren „hart“ saniert werden. Der Ku-
gelfang sowie die angrenzende Flä-
che mit einer Belastung von mehr 
als 300 g Blei pro Tonne Boden 
müssen ausgehoben, aufbereitet 
und entsorgt werden. 

SA muss mit einem Zaun, der den 
Bereich mit einer Belastung von 
mehr als 300 g Blei pro Tonne Bo-
den umfasst, gesichert werden. Die 
„harte“ Sanierung bei SA mit norma-
lem Handlungsbedarf hat zweite 
Priorität. (Hinweis: Nach Ansicht 
Bund müssten längerfristig alle still-
gelegten SA „hart“ saniert werden.) 

Sicherung der  
Bundesbeiträge 

Es gelangen keine Abfälle mehr auf 
den Kugelfang, die Voraussetzung 
für Bundesbeiträge ist damit erfüllt. 

Es gelangen keine Abfälle mehr auf 
den Kugelfang, die Voraussetzung 
für Bundesbeiträge ist damit erfüllt. 

Massnahmen bei  
weiterbetriebenen SA 

Massnahmen wie bei stillgelegten 
Anlagen („harte“ Sanierung innert 
10 Jahren; Ausnahmen für weiterbe-
triebene SA in oder in der Nähe von 
Siedlungsgebieten). 
Weiterbetriebene SA müssen bis 
1.11.2008 oder bis spätestens zu 
Beginn der Schiesssaison 2009 auf 
ein künstliches Kugelfangsystem 
umgerüstet sein. 

Massnahmen wie bei stillgelegten 
Schiessanlagen (Sicherung mit ei-
nem Zaun). Die Einschussbereiche 
der Kugelfänge müssen in jedem 
Fall gut gewartet und eventuell er-
neuert werden. Die SA erfüllen alle 
Vorschriften für den korrekten Be-
trieb, auch wenn weiterhin Abfälle 
auf den Kugelfang gelangen. 

Sicherung der  
Bundesbeiträge 

Es gelangen keine Abfälle mehr auf 
den Kugelfang, die Voraussetzung 
für Bundesbeiträge ist damit erfüllt. 

Es gelangen noch Abfälle auf den 
Kugelfang, die Voraussetzung für 
Bundesbeiträge ist nicht erfüllt. 

Freiwillige Massnahmen 
bei weiterbetriebenen 
SA zur Sicherung der 
Bundesbeiträge  

 - Umrüstung auf ein künstliches 
Kugelfangsystem bis zu Beginn 
der Schiesssaison 2009; 

- Stilllegung der SA auf 1.11.2008. 
 
 
 
 
Weitere Information auf der Homepage GSA 
http://www.bve.be.ch/site/gsa/  
 
 



























FOLGEKOSTEN

Finanzielle Transparenz bei Beschlüssen

Rechtliche Grundlage: Art. 58 GV

Bei Beschlüssen, die unmittelbar oder zu einem späteren Zeitpunkt mit Aufwendungen oder Erträgen für die Gemeinde

verbunden sind, ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und 

die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientieren.

Beträge in CHF
INVESTITIONSOBJEKT: BRUTTOKREDIT: 984'250.00

JAHR % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bruttokredit pro Jahr 370'000 395'000 29'250 190'000

Erwarteter Beitrag Bund/SG/Kanton 321'900 343'650 0 165'300

Ausbezahlter Beitrag Bund/SG/Kanton 321'900 343'650 0 165'300

Anteil Gemeinde 48'100 51'350 29'250 24'700

Abzuschreibender Betrag 48'100 94'640 114'426 127'683 114'915 103'424

Kapitalkosten (des Restwertes)

Abschreibungen Anteil Gemeinde 10 4'810 9'464 11'443 12'768 11'492 10'342

Fremdfinanzierungszinsen 4 2'960 3'506 915 2'344 919 827

(bei einem Fremdfinanzierungsgrad von 20%)

Betriebskosten

Sachaufwand (z. B. Unterhalt) 0 0 0 0 0 0 0

Personalkosten (z. B. Lohn Hauswart) 0 0 0 0 0 0 0

abzüglich Folgeerträge / wegfallende Kosten

Folgeerträge (z. B. zusätzlicher Mietertrag) 0 0 0 0 0 0

wegfallende Kosten (z. B. keinen Mietaufwand) 0 0 0 0 0 0

Total Folgekosten 7'770 12'970 12'358 15'112 12'411 11'170

K:/Abteilungen/Finanzverwaltung/Folgekosten


